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B. Tertiäre Bildung 

B.I  A U S S C H U S S  T E R T I Ä R E  B I L D U N G  

Vorsitz: Frau Professorin Dr. Birgit Spinath 

Der Ausschuss Tertiäre Bildung hat folgende Aufgaben: Er ist zuständig für 

die Erarbeitung kurzfristiger Positionspapiere zu aktuellen Situationen im 

Bereich Hochschulbildung und Organisationsentwicklung von Hochschu-

len, die dem Wissenschaftsrat zur Verabschiedung vorgelegt werden; er wid-

met sich dauerhaft relevanten Themen, zu denen sich der Wissenschaftsrat 

regelmäßig äußert, und sondiert neue Themen im Hinblick darauf, ob Hand-

lungsbedarf besteht und der Wissenschaftsrat hierzu Empfehlungen abge-

ben sollte. Sofern er nicht selbst ein Thema in einem Positionspapier bear-

beiten kann, schlägt der Ausschuss dem Wissenschaftsrat vor, neue Themen 

in sein Arbeitsprogramm aufzunehmen. Außerdem erarbeitet der Aus-

schuss gelegentlich wissenschaftspolitische Stellungnahmen zu statisti-

schen Analysen oder Evaluationsberichten. Sein Pendant sind die Aus-

schüsse Forschung und Medizin, mit denen er sich eng abstimmt bzw. 

themenbezogen zusammenarbeitet. Seit Anfang 2024 erarbeitet der Aus-

schuss ein Positionspapier zu den „Personalstrukturen im deutschen Wis-

senschaftssystem“. 

B.I I  E V A L U A T I O N  D E S  H O C H S C H U L P A K T S  2 0 2 0  

Arbeitsgruppe 

Vorsitz: Frau Professorin Dr. Sabine Maasen 

Bund und Länder haben im Jahr 2007 den Hochschulpakt 2020 beschlossen, 

damit auch in Zeiten hoher Studiennachfrage alle Studierwilligen ein quali-

tativ hochwertiges Hochschulstudium aufnehmen können. Mit dem Hoch-

schulpakt 2020 sollten der notwendige wissenschaftliche Nachwuchs gesi-

chert, ausreichend hochqualifizierte Fachkräfte ausgebildet und die 

Innovationskraft in Deutschland erhöht werden. Um die notwendigen Aus-

bildungskapazitäten an den Hochschulen zu schaffen, haben der Bund und 



 

11 die Länder während der Programmlaufzeit des Hochschulpakts 2020 von 

2007 bis 2020 Mittel in Höhe von rund 34 Mrd. Euro aufgebracht, darüber 

hinaus werden für die Ausfinanzierung in den Jahren 2021 bis 2023 mindes-

tens 4,5 Mrd. Euro bereitgestellt. 

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2021 hat die Gemeinsame Wissenschafts-

konferenz (GWK) den Wissenschaftsrat beauftragt, eine Ex-Post-Evaluation 

des Hochschulpakts 2020 vorzunehmen. Die Evaluation soll eine Bewertung 

der Zielerreichung, der Wirkung und der Wirtschaftlichkeit des Förderpro-

gramms einschließen. Ziele der Evaluation sind eine Darstellung der Aus-

wirkungen des Hochschulpakts 2020 auf das deutsche Hochschulsystem, 

Empfehlungen für künftige Bund-Länder-Programme und die Generierung 

von hochschulpolitischem Handlungswissen für Bund und Länder im Rah-

men der jeweiligen verfassungsmäßigen Kompetenzen. Dabei soll auch be-

trachtet werden, welche Steuerungseffekte von der Zusammenarbeit von 

Bund und Ländern einerseits, die Zusammenarbeit von Ländern und Hoch-

schulen andererseits im Rahmen des Hochschulpakts 2020 erzielt wurden. 

Die Evaluation soll den gesamten Programmzeitraum des Hochschulpakts 

2020 von 2007 bis 2020 in den Blick nehmen, soweit möglich auch die Aus-

finanzierungsphase (2021 bis 2023). 

Eine Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrats hat die Arbeit Mitte 2022 aufge-

nommen. Der vom Wissenschaftsrat verabschiedete Evaluationsbericht soll 

der GWK im Frühjahr 2024 vorgelegt werden.  

B.I I I  E V A L U A T I O N  D E S  Z U K U N F T S V E R T R A G S  „ S T U D I U M  U N D  L E H R E  

S T Ä R K E N “  

Arbeitsgruppe 

Vorsitz: N. N. 

Zum 1. Januar 2021 wurde der Hochschulpakt 2020 vom Zukunftsvertrag 

„Studium und Lehre stärken“ abgelöst, mit dem Bund und Länder eine dau-

erhafte Grundlage für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Quali-

tät von Studium und Lehre in der Breite der deutschen Hochschullandschaft 

geschaffen haben. 

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat den Wissenschaftsrat 

mit Schreiben vom 5. Juli 2021 beauftragt, die regelmäßige Evaluation des 

Zukunftsvertrags „Studium und Lehre stärken“ durchzuführen. Gemäß § 8 

der Bund-Länder-Vereinbarung soll die Evaluation erstmals im Jahr 2025 

und danach jeweils zwei Jahre vor Ende der siebenjährigen Laufzeit der 
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Verpflichtungserklärungen der Länder erfolgen. Mit der Evaluation sollen 

der Erfolg des Zukunftsvertrags, der durchgeführten Maßnahmen, seiner 

Mechanismen und seiner Auswirkungen auf das deutsche Hochschulsystem 

aus wissenschaftspolitischer Sicht beurteilt werden. Bund und Länder be-

rücksichtigen die Ergebnisse der Evaluation bei ihren Beratungen, die sie 

erstmals im Jahr 2027 und danach jeweils ein Jahr vor Ende der Laufzeit der 

Verpflichtungserklärungen der Länder über inhaltliche und finanzielle An-

passungsbedarfe des Zukunftsvertrags führen werden. Die Ergebnisse der 

Evaluation sollen nach Beratung in der GWK veröffentlicht werden. 

Der Wissenschaftsrat wird die erste Evaluation des Zukunftsvertrags 

„Studium und Lehre stärken“ ab 2024 durchführen und der GWK im Januar 

2026 den verabschiedeten Evaluationsbericht vorlegen. 




